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Vorbemerkung 

Dem jetzt vorliegenden Gesetzentwurf ging ein umfangreiches Konsultationsver
fahren mit den Arbeitsgeberverbänden, den Industrie- und Handelskammern, dem 
Westdeutschen Handwerkskammertag, dem Verband der Freien Berufe, den Kom
munalen Spitzenverbänden, Wissenschaftlichen Einrichtungen und sonstigen Orga
nisationen der gewerblichen Wirtschaft voraus. Unter dem Leitgedanken einer 
"Dialogorientierte Wirtschaftspolitik" wurden die Eckpunkte des Gesetzes in einer 
Arbeitsgruppe unter der Leitung des Staatssekretärs des nordrhein-westfälischen 
Wirtschafts ministeriums erarbeitet. Diese vorgeschaltete Diskussion diente einer
seits dazu, den Sachverstand der Beteiligten für die Ausgestaltung des Gesetzes zu 
nutzen, andererseits war es wohl auch politische Absicht, die genannten Organisa
tionen einzubinden und damit auch mitverantwortlich für die Ausgestaltung des 
Mittelstandsförderungsgesetzes zu machen. 

Mit dem Verfahren wird ein Weg beschritten, der im Vorfeld Fehler vermeiden, 

aber auch mögliche Konflikte mit den Organisationen des Mittelstands ausräumen 
möchte. Es ist im politischen Verfahren nicht unüblich, dass sich Ministerien und 
Politiker bei Gesetzesvorhaben vorab beraten lassen. Bei einer "Dialogorientierten 
Wirtschaftspolitik" - wie sie von der NRW-landesregierung verstanden wird - wird 
allerdings externen Organisationen eine deutlich stärkere Rolle übertragen. Sie 
haben beim Mittelstandsförderungsgesetz nicht nur im Entstehungsprozess einen 
starken Einfluss ausüben können, sondern auch durch die Einrichtung einer Clea
ringstelle bei der IHK NRW wird ihnen eine dauerhafte, mitwirkende Funktion in der 
Mittelstandspolitik zugewiesen. Hierzu passt auch, dass das Gesetz in § 8 vorsieht, 
dass das Wirtschaftsministerium regelmäßig mit den involvierten Organisationen 
ein "Arbeitsprogramm Mittelstand" vereinbaren soll, "welches zeitlich befristet 
Maßnahmen unterhalb der gesetzlichen Ebene zusammenfasst". 

Eine Kernfrage ist, ob das Gesetzesvorhaben den kleinen und mittleren Unterneh
men im lande spürbare Vorteile bringt. Dies wäre dann der Fall, wenn es für höhe
re Effizienz, größere Transparenz und stärkere Verlässlichkeit in der Mittelstands
politik beitragen kann. Es ist abzuwarten, wie die ClearingsteIle ihre Rolle versteht 
und wahrnimmt. Es wäre zu hoffen und zu wünschen, dass sie die Funktion verant
wortungsbewusst ausfüllt und konstruktiv zur Verbesserung der Rahmenbedingun
gen im Mittelstand beiträgt. Es wäre nicht viel gewonnen, wenn sie lediglich Forde
rungen der unterschiedlichen Mittelstandsorganisationen zusammenträgt, ohne den 
Ausgleich mit anderen Interessen zu suchen bzw. Realisierbarkeit und Durchsetz

barkeit zu beachten. 
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